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OAG/EU/GE/de 1 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER EU UND DER REPUBLIK KENIA  

 ZU URSPRUNGSREGELN  

 

 

Die EU einerseits und die Republik Kenia (Kenia) andererseits, im Folgenden für die Zwecke dieser 

Gemeinsamen Erklärung als „Vertragsparteien“ bezeichnet — 

 

UNTER VERWEIS auf ihre gemeinsamen Werte und die starken kulturellen, politischen, 

wirtschaftlichen und kooperativen Bindungen, die sie miteinander verbinden, 

 

EINGEDENK des Cotonou-Abkommens, 

 

UNTER VERWEIS auf das am 30. November 1999 in Arusha unterzeichnete Übereinkommen zur 

Gründung der Ostafrikanischen Gemeinschaft (OAG) und das dazugehörige Protokoll zur 

Gründung der Zollunion der Ostafrikanischen Gemeinschaft, 

 

UNTER VERWEIS auf das EU-OAG-WPA, 

 

UNTER BEKRÄFTIGUNG ihrer Verpflichtung, die Zusammenarbeit in bilateralen, regionalen und 

globalen Fragen von gemeinsamem Interesse zu stärken — 
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OAG/EU/GE/de 2 

bestätigen den Wortlaut des Artikels 9 dieses Abkommens betreffend Ursprungsregeln und 

vereinbaren, dass das künftige Protokoll zu Ursprungsregeln, das nach Artikel 9 Absatz 2 dieses 

Abkommens angenommen werden soll, auf dem Protokoll des EU-OAG-WPA zu Ursprungsregeln 

einschließlich dessen Struktur beruhen wird, wobei einige geringfügige Anpassungen vorgenommen 

werden, die insbesondere zur Berücksichtigung des bilateralen Charakters dieses Abkommens 

erforderlich sind. Jede Vertragspartei kann unter Berücksichtigung der künftigen regionalen 

Dimension dieses Protokolls geeignete Vorschläge für solche Anpassungen unterbreiten. Bis die 

Vertragsparteien ein solches Protokoll zu Ursprungsregeln annehmen, wendet jede Vertragspartei 

nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Abkommens die Ursprungsregeln der Verordnung (EU) 2016/1076 

des Europäischen Parlaments und des Rates (Marktzugangsverordnung)1 als anwendbares Recht der 

einführenden Vertragspartei an. Die Vertragsparteien verabschieden so bald wie möglich nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens ein Protokoll zu Ursprungsregeln nach Artikel 9 Absatz 2 dieses 

Abkommens, das sowohl die Ausfuhren der EU als auch die Ausfuhren Kenias abdeckt. Die 

Beratungen über ein solches Protokoll werden unverzüglich aufgenommen.  

 

 

                                                 
1 ABl. L 185 vom 8.7.2016. 
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